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Bezirksamt Mitte von Berlin      28.08.2025 
Schule und Sport  26500 
 
 
Bezirksamtsvorlage Nr. 1017/2025  
zur Beschlussfassung - 
für die Sitzung am Dienstag, dem 02.09.2025     

1. Gegenstand der Vorlage: 

Einbringung einer Vorlage - zur Kenntnisnahme bei der Bezirksverordnetenver-
sammlung zur Drucksache Nr. 1849/VI, Beschluss vom 19.12.2025 betrifft: 

Mülleimer auf allen Toilettenkabinen unserer Sportflächen 

2. Berichterstatter/in: 

Bezirksstadtrat Fritz 

3. Beschlussentwurf: 

I. Das Bezirksamt beschließt die beigefügte Vorlage - zur Kenntnisnahme – betrifft 
„Mülleimer auf allen Toilettenkabinen unserer Sportflächen“ als Schlussbericht. Sie 
ist bei der Bezirksverordnetenversammlung einzubringen. 

II. Mit der Durchführung des Beschlusses wird der Geschäftsbereich Schule und Sport 
beauftragt. 

III. Veröffentlichung: ja 

IV. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein 
a) Personalrat: nein 
b) Frauenvertretung: nein 
c) Schwerbehindertenvertretung: nein 
d) Jugend- und Auszubildendenvertretung: nein 

4. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die 
Finanzplanung: 
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bitten wir, der beigefügten Vorlage an die Bezirksverordnetenversammlung zu 
entnehmen.  

5. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: 

Keine. 

6. Behindertenrelevante Auswirkungen: 

Keine. 

7. Integrationsrelevante Auswirkungen:  

Keine. 

8. Sozialraumrelevante Auswirkungen:  

Keine. 

9. Beteiligungsrelevante Auswirkungen: 

Keine. 

10. Auswirkungen auf den Klimaschutz 

Durch die Umsetzung dieses Beschlusses ist mit einer geordneten Müllentsorgung in 
den Sportflächen zu erwarten. 

11. Mitzeichnung(en):  

  

Bezirksstadtrat Fritz 
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Bezirksamt Mitte von Berlin                                                                               28.08.2025 
Schule und Sport  26500 
 
 
 
Bezirksverordnetenversammlung Drucksache Nr.: 1849/VI 
Mitte von Berlin 

 

Vorlage -zur Kenntnisnahme-  

Mülleimer auf allen Toilettenkabinen unserer Sportflächen 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 19.12.2024 folgende Anregung 
an das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 1849/VI) 
 
Das Bezirksamt wird ersucht in allen Toilettenkabinen der Sportflachen in unserem Bezirk 
Mülleimer zu etablieren. Dies soll geschlechtsunabhängig geschehen und sowohl die 
öffentlichen Toiletten als auch jede Toilettenkabine in den Umkleiden umfassen. 
 
Das Bezirksamt hat am 02.09.2025 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu 
Nachfolgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen: 

Das Schul- und Sportamt und die Service Einheit Facility Management sind diesem Ersuchen 
gefolgt und haben dafür gesorgt, dass alle öffentliche Toiletten sowie Toilettenkabinen in 
den Umkleiden auf den bezirklichen Sportflächen mit Mülleimern ausgestattet sind. Dabei 
stellte das Schul- und Sportamt fest, dass die jeweiligen Mülleimer regelmäßig 
zweckentfremdet (z.B. Diebstahl), beschädigt oder zerstört werden.  

Sofern bei den Sportstätten, die sich im schulischen Fachvermögen befinden, Mülleimer 
fehlen, entwendet bzw. beschädigt worden sein, obliegt es in der Verantwortung der 
jeweiligen Schulhausmeister eine Neuanschaffung vorzunehmen.  

Bei den Sportstätten im Fachvermögen des Sportamtes erfolgt die Neuanschaffung bzw. 
eine Ersatzvornahme durch die Sportplatzwarte vor Ort.   
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A) Rechtsgrundlage:  

§ 36 Abs. 2 f) BezVwG i.V.m. § 15 BezVwG 

B) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

Im Jahr 2025 sind bisher Ausgaben in Höhe von 1.000 € aus dem Titel 51140 im 
Kapitel 3715 im Haushalt für die Mülleimern in öffentlichen Toiletten sowie 
Toilettenkabinen in den Umkleiden angefallen. 

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

Keine. 
 

C) Auswirkungen auf den Klimaschutz 
 

Durch die Umsetzung dieses Beschlusses ist mit einer geordneten Müllentsorgung in 
den Sportflächen zu erwarten. 

 

 Berlin, den 02.09.2025 

Bezirksstadtrat Fritz  Bezirksbürgermeisterin Remlinger 
 
 


